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Änderungsantrag 

der Abgeordneten Petra Guttenberger, Tobias Reiß, 
Helmut Brunner, Jürgen W. Heike, Bernd Kränzle, 
Andreas Lorenz, Dr. Franz Rieger, Andreas Schalk, 
Karl Straub, Manuel Westphal und Fraktion (CSU) 

zum Gesetzesentwurf der Staatsregierung zur Er-
richtung des Bayerischen Landesamts für Asyl und 
Rückführungen  
(Drs. 17/21999) 

Der Landtag wolle beschließen: 

1. In § 1 wird nach Nr. 2 folgende Nr. 2a eingefügt: 

„2a. Nach Art. 2 wird folgender Art. 2a eingefügt: 

„Art. 2a 

Vollzug von aufenthalts- 
rechtlichen Freiheitsentziehungen 

(1) Das Landesamt errichtet bei Bedarf im 
Benehmen mit der Polizei und der Justizver-
waltung weitere spezielle Hafteinrichtungen, 
um Zurückweisungshaft (§ 15 des Aufent-
haltsgesetzes – AufenthG), Abschiebungshaft 
(§ 62 AufenthG) und Ausreisegewahrsam 
(§ 62b AufenthG) auch außerhalb der hierfür 
als spezielle Hafteinrichtungen bestimmten 
Justizvollzugsanstalten vollziehen zu können. 

(2)
 1
Für den Vollzug in weiteren speziellen 

Hafteinrichtungen gilt § 422 Abs. 4 des Ge-
setzes über das Verfahren in Familiensachen 
und in Angelegenheiten der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit entsprechend.

 2
Das Landesamt 

kann sich der Unterstützung Beauftragter be-
dienen. 

(3)
 1

Bei dem Vollzug in weiteren speziel-
len Hafteinrichtungen leisten Polizei und Jus-
tizvollzug dem Landesamt Amtshilfe. 

2
Die Poli-

zei hat insoweit dieselben Befugnisse wie Voll-
zugsbeamte in Justizvollzugsanstalten. 

3
Die 

Vorschriften des Polizeiaufgabengesetzes 
bleiben unberührt.“ “ 

2. In Nr. 3 Buchst. b werden in Art. 3 Satz 1 die Wör-
ter „des Aufenthaltsgesetzes“ durch die Angabe 
„AufenthG“ ersetzt. 

Begründung:  

Der Vollzug der Zurückweisungs- und Abschiebungs-
haft sowie des Ausreisegewahrsams wird in Bayern 
auf bundesgesetzlicher Grundlage in Amtshilfe durch 
die Justizverwaltung in speziellen Justizvollzugsan-
stalten wahrgenommen. Daran wird weiterhin festge-
halten. Daneben kann der Vollzug der genannten 
aufenthaltsrechtlich erforderlichen Freiheitsentziehun-
gen künftig auch in weiteren speziellen Hafteinrich-
tungen erfolgen, sofern zusätzlicher Bedarf an Haft-
plätzen beim Vollzug von zwangsweisen aufenthalts-
beendenden Maßnahmen vollziehbar ausreisepflichti-
ger Ausländer besteht. Solche Einrichtungen werden 
vorrangig für den kurzfristigen Ausreisegewahrsam 
zur Sicherung der Durchführbarkeit von bereits konk-
ret geplanten Abschiebungsmaßnahmen auf dem Luft-
weg genutzt. 

Weitere spezielle Hafteinrichtungen werden durch das 
dem Staatsministerium des Innern und für Integration 
unmittelbar nachgeordnete Landesamt für Asyl und 
Rückführungen im Benehmen mit der Justizverwal-
tung und der Polizei errichtet. Der Vollzug der Zu-
rückweisungs- und Abschiebungshaft sowie des Aus-
reisegewahrsams erfolgt in diesen weiteren speziellen 
Hafteinrichtungen nach Maßgabe des § 62a Aufent-
haltsgesetz und des § 422 Abs. 4 des Gesetzes über 
das Verfahren in Familiensachen und in den Angele-
genheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG). 
Das Landesamt für Asyl und Rückführungen kann 
sich zur Erfüllung seiner Aufgaben der Unterstützung 
Beauftragter bedienen. Zudem leisten Polizei und 
Justizvollzug Amtshilfe, soweit eine Aufgabenerfüllung 
durch das Landesamt für Asyl und Rückführungen 
nicht möglich ist und nicht durch Beauftragte erfolgen 
kann. Die Polizei vollzieht die Amtshilfe mit Hilfe ihrer 
Befugnisse nach den entsprechend anwendbaren 
strafvollzugsrechtlichen Bestimmungen und nach dem 
Polizeiaufgabengesetz. 

Durch die in Abs. 2 geregelte entsprechende Anwen-
dung des § 422 Abs. 4 FamFG in Verbindung mit 
§§ 171, 109, 110 StVollzG wird gewährleistet, dass für 
Rechtsbehelfe gegen Vollzugsmaßnahmen ebenso 
wie beim Vollzug von aufenthaltsrechtlichen Freiheits-
entziehungen in Justizvollzugsanstalten die Strafvoll-
streckungskammern der Landgerichte zuständig sind, 
die über die entsprechende Expertise verfügen.  
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Beschlussempfehlung und 
Bericht 

des Ausschusses für Verfassung, Recht und 
Parlamentsfragen 

1. Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 17/21999 

zur Errichtung des Bayerischen Landesamts 
für Asyl und Rückführungen 

2. Änderungsantrag der Abgeordneten Pet-
ra Guttenberger, Tobias Reiß, Helmut Brunner 
u.a. und Fraktion (CSU) 

Drs. 17/23045 

zum Gesetzesentwurf der Staatsregierung zur 
Errichtung des Bayerischen Landesamts für 
Asyl und Rückführungen  
(Drs. 17/21999) 

zur Errichtung des Bayerischen Landesamts für 
Asyl und Rückführungen 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  

Berichterstatter: Karl Straub 
Mitberichterstatterin: Alexandra Hiersemann 

II. Bericht: 

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss für 
Verfassung, Recht und Parlamentsfragen fe-
derführend zugewiesen. Der Ausschuss hat 
den Gesetzentwurf federführend beraten und 
endberaten. 
Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanz-
fragen und der Ausschuss für Fragen des öf-
fentlichen Dienstes haben den Gesetzentwurf 
mitberaten. 
Zum Gesetzentwurf wurde der Änderungsan-
trag Drs. 17/23045 eingereicht. 
 

2. Der federführende Ausschuss hat den Ge-
setzentwurf in seiner 93. Sitzung am 7. Juni 
2018 beraten und mit folgendem Stimmergeb-
nis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanz-
fragen hat den Gesetzentwurf in seiner 202. 
Sitzung am 27. Juni 2018 mitberaten und mit 
folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 

4. Der Ausschuss für Fragen des öffentlichen 
Dienstes hat den Gesetzentwurf in seiner 76. 
Sitzung am 3. Juli 2018 mitberaten und mit 
folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 

5. Der federführende Ausschuss hat den Ge-
setzentwurf und den Änderungsantrag Drs. 
17/23045 in seiner 96. Sitzung am 5. Juli 2018 
endberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
Z u s t im m u n g  empfohlen mit der Maßgabe, 
dass folgende Änderungen durchgeführt wer-
den: 

1. In § 1 wird nach Nr. 2 folgende Nr. 2a ein-
gefügt: 

„2a. Nach Art. 2 wird folgender Art. 2a ein-
gefügt: 

„Art. 2a 

Vollzug von aufenthalts- 
rechtlichen Freiheitsentziehungen 
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(1) Das Landesamt errichtet bei Be-
darf im Benehmen mit der Polizei und der 
Justizverwaltung weitere spezielle 
Hafteinrichtungen, um Zurückweisungs-
haft (§ 15 des Aufenthaltsgesetzes – 
AufenthG), Abschiebungshaft (§ 62 Auf-
enthG) und Ausreisegewahrsam (§ 62b 
AufenthG) auch außerhalb der hierfür als 
spezielle Hafteinrichtungen bestimmten 
Justizvollzugsanstalten vollziehen zu 
können. 

(2)
 1
Für den Vollzug in weiteren spe-

ziellen Hafteinrichtungen gilt § 422 Abs. 4 
des Gesetzes über das Verfahren in Fa-
miliensachen und in Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend.

 

2
Das Landesamt kann sich der Unter-

stützung Beauftragter bedienen. 

(3)
 1
Bei dem Vollzug in weiteren spe-

ziellen Hafteinrichtungen leisten Polizei 
und Justizvollzug dem Landesamt Amts-
hilfe. 

2
Die Polizei hat insoweit dieselben 

Befugnisse wie Vollzugsbeamte in Justiz-
vollzugsanstalten. 

3
Die Vorschriften des 

Polizeiaufgabengesetzes bleiben unbe-
rührt.“ “ 

2. In Nr. 3 Buchst. b werden in Art. 3 Satz 1 
die Wörter „des Aufenthaltsgesetzes“ 
durch die Angabe „AufenthG“ ersetzt. 

3. In § 2 wird als Datum des Inkrafttretens der 
„1. August 2018“ eingefügt. 

Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 
17/23045 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme 
in die Stellungnahme des Ausschusses für 
Verfassung, Recht und Parlamentsfragen in 
der Fassung der Endberatung seine Erledi-
gung gefunden. 

Franz Schindler 
Vorsitzender 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Dritter Vizepräsident Peter Meyer
Abg. Karl Straub
Abg. Alexandra Hiersemann
Abg. Florian Streibl
Abg. Christine Kamm
Präsidentin Barbara Stamm
Abg. Claudia Stamm
Staatssekretär Gerhard Eck
Abg. Horst Arnold



Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Jetzt rufe ich Tagesordnungspunkt 15 auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung

zur Errichtung des Bayerischen Landesamts für Asyl und Rückführungen 

(Drs. 17/21999) 

- Zweite Lesung -

hierzu:

Änderungsantrag der Abgeordneten Petra Guttenberger, Tobias Reiß, Helmut 

Brunner u. a. und Fraktion (CSU)

(Drs. 17/23045) 

Ich weise nochmals darauf hin, dass hierzu namentliche Abstimmung beantragt 

wurde. Die Gesamtredezeit der Fraktionen beträgt gemäß der Vereinbarung im Ältes-

tenrat 48 Minuten. Die Redezeit der Staatsregierung orientiert sich an der Redezeit 

der stärksten Fraktion. Das bedeutet in diesem Fall: Für die CSU 16 Minuten, für die 

SPD 12 Minuten, für die FREIEN WÄHLER und das BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN je-

weils 10 Minuten, für die Staatsregierung 16 Minuten. Die fraktionslosen Abgeordne-

ten Claudia Stamm, Günther Felbinger und Alexander Muthmann können jeweils bis 

zu drei Minuten sprechen. Ich eröffne die Aussprache. – Erster Redner ist der Kollege 

Straub, bitte schön.

Karl Straub (CSU): (Vom Redner nicht autorisiert) Sehr geehrter Herr Präsident, sehr 

geehrter Herr Ministerpräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! "Das Bessere ist der 

Feind des Guten." So lautet ein altes Sprichwort, dessen ich mich gerne bediene. 

Warum? Weil es für den Freistaat Bayern so gut passt. Übertragen auf Bayern könnte 

man sagen, dass vieles schon sehr gut läuft, dass wir uns aber dennoch nicht auf den 

Erfolgen ausruhen dürfen und dass es Bereiche gibt, in denen durchaus noch Luft 

nach oben ist.

Ich darf mich deswegen ausdrücklich bei Herrn Ministerpräsidenten Söder, bei der 

Bayerischen Staatsregierung und bei Innenminister Herrmann dafür bedanken, dass 
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die rechtlichen und organisatorischen Voraussetzungen für die Errichtung eines Lan-

desamtes für Asyl geschaffen werden. Das ist dringend erforderlich.

(Beifall bei Abgeordneten der CSU)

– Ja, das ist sehr dringend erforderlich.

(Beifall bei der CSU)

Nach den Bestimmungen des Aufenthaltsgesetzes des Bundes sind die Ausländerbe-

hörden gesetzlich verpflichtet, den Aufenthalt von vollziehbar ausreisepflichtigen aus-

ländischen Staatsangehörigen zu beenden. Bayern vollzieht das geltende Ausländer-

recht und schiebt Ausländer ohne Bleiberecht, die eine freiwillige Ausreise ablehnen, 

wie es üblich wäre, konsequent ab.

Wie sahen die bayerischen Zahlen zum 31.12.2017 aus? 39.828 ablehnende Asylbe-

scheide hat das BAMF erlassen. 16.383 Aufenthaltsbeendigungen wurden insgesamt 

ausgesprochen. Davon sind 13.100 Betroffene freiwillig ausgereist. 3.283 mussten ab-

geschoben werden.

Wo sind die praktischen Probleme? – Die weit überwiegende Mehrheit aller Asylbe-

werber gibt vor, über keine Identitätsnachweise zu verfügen. Die Voraussetzung für 

die Abschiebung ist damit regelmäßig die Beschaffung von Passersatzpapieren, was 

allerdings zwingend die Identitätsklärung durch die Ausländerbehörden voraussetzt. 

Rückführungen scheitern auch sehr häufig daran, dass die abzuschiebende Person 

Widerstand leistet. Insgesamt ist der Aufwand für Abschiebungen aufseiten der Polizei 

und der Ausländerbehörden riesig. Bayern hat jetzt schon mit seinen sieben zentralen 

Ausländerbehörden, deren Hauptaufgabe die Aufenthaltsbeendigung ist, Vorbildcha-

rakter. Deswegen mein Sprichwort am Anfang, dass wir noch besser werden müssen.

Zur Zahl der Asylsuchenden: Bis Ende Juni 2018 wurden immerhin wieder 

93.316 Asylanträge gestellt. Diese Anträge stellen den Bund, die Länder und die Kom-

munen weiter vor große Herausforderungen. Unter den Eingereisten sind zahlreiche 
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Personen, die keinen Anspruch auf Schutz nach den in Deutschland geltenden Asyl-

bedingungen haben. Mit der bestandskräftigen Ablehnung ihres Asylantrags und der 

Feststellung, dass keine Abschiebungsverbote vorliegen, ist rechtsstaatlich festge-

stellt, dass sie Deutschland wieder verlassen müssen. Sofern die Betroffenen inner-

halb der ihnen gesetzten Frist ihrer Ausreisepflicht nicht freiwillig nachkommen, muss 

diese im Wege der Abschiebung durchgesetzt werden. Die gewachsenen Herausfor-

derungen bei der Erfüllung dieser Aufgaben verlangen nach einer stärkeren Bünde-

lung von Kompetenzen und einer weiteren Optimierung der behördlichen Zusammen-

arbeit, um insbesondere den Aufenthalt von ausländischen Staatsangehörigen, deren 

Asylantrag abgelehnt worden ist, schneller und konsequenter beenden zu können.

An dieser Stelle möchte ich Grundlegendes betonen. Die CSU ist der Auffassung, 

dass Menschen, denen kein Asylstatus zugesprochen wird, in ihr Heimatland zurück-

kehren müssen. Diese Auffassung teilt die CSU übrigens mit der überwiegenden 

Mehrzahl unserer Bevölkerung. Im Normalfall, über den schon niemand mehr nach-

denken will, erfolgt eine Rückkehr übrigens freiwillig, und zwar innerhalb von 

30 Tagen. Leider ist das Durchlaufen aller rechtlich möglichen Instanzen sowie die Ab-

schiebung bei uns der Normalfall geworden. Damit es ganz klar ist: Wir sind ein 

Rechtsstaat. Das Durchlaufen aller Rechtswege ist legitim. Es muss allerdings schnel-

ler gehen. Dafür werden wir auch etwas tun.

Ich darf – das habe ich schon oft getan – den SPD-Landesinnenminister Pistorius zi-

tieren. Er hat gesagt: Zum Asyl gehört die Abschiebung. Es kommen nun einmal nicht 

nur Leute, die eine Bleibeberechtigung erhalten. Die Abschiebung ist die schwarze 

Seite beim Thema Asyl. Daher ist die Benennung des neuen Landesamtes, das von 

der Opposition immer wieder massiv beanstandet wird, korrekt. Auch die Abschiebung 

gehört zum Asyl. Deshalb ist die Bezeichnung "Landesamt für Asyl und Rückführun-

gen" in diesem Zusammenhang. vollkommen korrekt

Wie ist die momentane Situation? – Bayern ist ein weltoffenes Land, das seiner huma-

nitären Verpflichtung gegenüber den Menschen, die vor politischer Verfolgung oder 
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Bürgerkrieg fliehen und bei uns Aufnahme gefunden haben, gerecht wird. Wir sind be-

reit, den Menschen zu helfen, die von Krieg und Gewalt bedroht sind. In einer großarti-

gen Gemeinschaftsleistung ist es gelungen, über eine Million Flüchtlinge und Asylsu-

chende in unserem Land zu versorgen. Es ist eine riesengroße Herausforderung, 

diejenigen, die bleiben dürfen, bestmöglich zu integrieren.

(Beifall bei der CSU)

Gleichzeitig muss gelten: Menschen, die nicht berechtigt sind, hierzubleiben, müssen 

auch konsequent in ihre Heimatländer zurückgeführt werden. Momentan schütteln die 

meisten unserer Bürger nur noch den Kopf.

(Harald Güller (SPD): Da haben sie recht!)

– Wir wollten zu einer sachlichen Debatte zurückkehren. Wir können das nachher an-

hand von Zwischenbemerkungen klären.

(Beifall bei der CSU)

Deutschland ist ein Land, in das man zwar ohne Papiere einreisen, aus dem man aber 

leider Gottes ohne Ausweispapiere nicht mehr ausreisen kann. Diesen Zustand müs-

sen wir beenden. Dadurch schwindet das Vertrauen der Bürger in den Staat und in 

das Asylrecht. Die Zahl der Rückführungen ausreisepflichtiger Ausländer gilt es daher 

dringend zu steigern. Dies ist ausdrücklich zu begrüßen, da dadurch schließlich die 

Funktionsfähigkeit und Akzeptanz des Asylrechts insgesamt erhöht wird. Wir müssen 

uns darum kümmern und Abhilfe schaffen.

Um besser, schneller und effizienter zu werden, gründen wir ein neues Amt für Asyl. 

Das künftige Landesamt für Asyl soll eine rechtlich selbstständige Landesbehörde mit 

circa 1.000 Mitarbeitern sein und seinen Dienstsitz in Manching sowie in weiteren Au-

ßenstellen haben. Wir bündeln Kompetenzen und Zuständigkeiten in einer Hand. Wir 

beschleunigen damit die notwendige Abschiebung rechtskräftig abgelehnter Asylbe-

werber. Das Landesamt soll die landesweit operativen Verwaltungsaufgaben im Be-
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reich der Rückführung wahrnehmen. Das betrifft unter anderem die zentrale Passbe-

schaffung, die Koordinierung von Sammelabschiebungen und die Bearbeitung von 

Schubaufträgen der Ausländerbehörden. Außerdem soll das Landesamt Rückkehrpro-

gramme koordinieren und verstärken. Es bedient sich zur Erfüllung dieser Aufgaben 

auch der zentralen Ausländerbehörden in den sieben Regierungsbezirken. Das Lan-

desamt soll bereits am 1. August 2018 seine Arbeit aufnehmen. Das beweist die 

Handlungsfähigkeit und die Schnelligkeit unserer Staatsregierung. – Dafür nochmal 

herzlichen Dank.

Die Zuständigkeiten aller Ausländerbehörden der kreisfreien Städte und Landrats-

ämter bleiben vollkommen unangetastet. Das wurde in den vorherigen Debatten oft 

bemängelt. Dort ändert sich nichts. Es wird weder etwas weggenommen noch etwas 

hinzugefügt. Alle zentralen Ausländerbehörden in den sieben Regierungsbezirken 

werden weiterarbeiten wie bisher. Das Landesamt für Asyl und Rückführungen koordi-

niert deren Tätigkeit und versucht vor allen Dingen, die Effizienz der Abschiebeverfah-

ren weiter zu steigern. Wenn zum Beispiel ein persönlicher Kontakt und eine Vorspra-

che notwendig ist, wird kein einziger Flüchtling deswegen persönlich nach Manching 

fahren müssen. Stattdessen wird alles über die zentralen Ausländerbehörden, die 

überwiegend in den Einrichtungen in Bamberg, Schweinfurt, Deggendorf und Regens-

burg präsent sind, unmittelbar erledigt werden.

Wir verfolgen ein klares Ziel. Die Zahl der Rückführungen muss weiter gesteigert wer-

den. Unsere neue Behörde soll ein zentraler und starker Partner für den Bund werden. 

Mit der Errichtung des Landesamtes und seiner zentralen Vollzugsaufgaben für ganz 

Bayern werden wir Synergieeffekte im Bereich Asyl und Abschiebung erzielen. Wir 

wollen somit den Aufenthalt von ausländischen Staatsangehörigen, deren Asylanträge 

als unbegründet abgelehnt worden sind, zeitnah und konsequent beenden können.

Ich komme zum Änderungsantrag der CSU-Fraktion. Die Abschiebehaftkapazitäten in 

Bayern sind ohnehin schon größer als in anderen Bundesländern. Das hat zur Folge, 

dass die übrigen Bundesländer auf die bayerischen Abschiebehaftplätze zugreifen. 
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Die Staatsregierung ist daher zu der Überzeugung gelangt, dass wir für weitere Ab-

schiebehaftkapazitäten einen Ausbau benötigen. Damit soll das gemeinsame Ziel er-

reicht werden, vollziehbar ausreisepflichtige Personen schneller in ihr Heimatland 

rückführen zu können, wenn diese nicht freiwillig ausreisen.

Die Staatsregierung hat einschlägige Beschlüsse über den Ausbau von Justizvollzug-

seinrichtungen getroffen, in denen die Abschiebehaft grundsätzlich vollzogen wird. Es 

benötigt aber Zeit, eine Justizvollzugsanstalt nach allen dafür geltenden Regeln zu 

planen und zu bauen. Diese stehen somit kurzfristig nicht zur Verfügung. Außerdem 

ist der Justizvollzug an die Kapazitätsgrenzen gelangt. Deswegen will die Staatsregie-

rung kurzfristig zusätzliche Kapazitäten schaffen. Diese werden speziell in Flughafen-

nähe angesiedelt, weil sie vor allem dafür gedacht sind, kurzfristigen Gewahrsam in 

Zusammenhang mit konkreten Sammelabschiebemaßnahmen zu vollziehen. Diese 

Haftplätze sind nicht für eine längere Haft gedacht.

Ich darf noch einmal zusammenfassen: Die Durchführung von Abschiebungen liegt 

ganz klar in der Zuständigkeit der Bundesländer. Es spricht also nichts dagegen, diese 

Aufgaben in einem Landesamt zu bündeln. Mit diesem neuen Gesetz übernehmen wir 

Verantwortung für den Freistaat und unsere Bürger. Wir verbessern gezielt einen Be-

reich, der noch nicht reibungslos läuft. Die ganz konkreten politischen Maßnahmen 

sind dringend notwendig, damit das Vertrauen unserer Bürger in unser Asylrecht nicht 

schwindet. Ich bitte um Zustimmung zu diesem Gesetzentwurf.

(Beifall bei der CSU)

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Vielen Dank, Herr Kollege Straub. – Meine 

Damen und Herren, bevor ich Frau Kollegin Hiersemann das Wort erteile, habe ich 

noch einen Hinweis. Die Liste der Tagesordnungspunkte, die heute ohne Aussprache 

erledigt werden, ist wieder um einen Punkt länger geworden. Die Fraktionen sind 

übereingekommen, zum Tagesordnungspunkt 31 – das ist der Gesetzentwurf der 

SPD-Fraktion zur Änderung des Bayerischen Personalvertretungsgesetzes – auf die 
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Aussprache zu verzichten, aber eine namentliche Abstimmung durchzuführen.Hiermit 

ist dieser Hinweis gegeben. – Jetzt darf ich Frau Kollegin Hiersemann das Wort ertei-

len. Bitte sehr.

Alexandra Hiersemann (SPD): Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Wir in Bay-

ern wussten es schon längst, und die Damen und Herren in Berlin sind gerade dabei, 

es zu lernen. Die Damen und Herren der CSU-Fraktion bestätigen es Tag für Tag neu. 

Sie bestätigen, dass die Staatsregierung und mit ihr die CSU weiterhin eine Strategie 

betreibt, die nur auf ein einziges Thema setzt, nämlich das Schüren von Angst in der 

Bevölkerung, um den Ruf nach vermeintlich mehr Sicherheit durch die Staatsregie-

rung am Kochen zu halten. Das machen Sie mit einem Parteivorsitzenden und Bun-

desinnenminister, der jeglichen Anstand verloren hat.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Sie von der CSU soufflieren ihm auch noch mit einem interessanten Änderungsantrag. 

Zu diesem werde ich gleich noch etwas sagen. Zunächst gehe ich auf den Gesetzent-

wurf ein.

In der Erfüllung der Wunschliste Ihres Ministerpräsidenten wollen Sie ein Bayerisches 

Landesamt für angebliches Asyl schaffen, für das Bayern keine Zuständigkeit hat. Sie 

wollen ein Amt für gnadenlose Abschiebung schaffen, für dessen Aufgabe es genü-

gend vorhandene Behörden in Bayern gibt. Sie bedienen weiter ungeniert verantwor-

tungslos die Ängste der Menschen, obwohl die Flüchtlingszahlen in diesem Jahr um 

20 % zurückgegangen sind.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Das ist mehr als verantwortungslos. Die Taktik, die Sie anwenden, ist demokratie- und 

rechtsstaatsfeindlich. Auch ist das Verhalten menschenverachtend denjenigen gegen-

über, von denen Sie glauben, Sie könnten sie damit zurückgewinnen.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)
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Die Flüchtlingszahlen sind zurückgegangen. Demnach gibt es überhaupt keinen ob-

jektiven Grund für diese Panikmache, die Sie seit Monaten betreiben. In meinem 

Landkreis werden Unterkünfte immer leerer, und Wohngruppen für unbegleitete min-

derjährige Flüchtlinge müssen geschlossen werden. Auch in Bamberg steht eine 

große Zahl von Unterbringungsmöglichkeiten leer. Die Unterkunft in Bamberg ist nach 

Ihrem Wunsch der Prototyp für die künftige Unterbringung von Geflüchteten. Trotzdem 

pferchen Sie die Menschen dort zu dritt oder zu viert in die Zimmer, damit deutlich 

wird, was Ihre menschenfeindliche Politik bedeutet.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Mit Ihren neu erfundenen Begriffen wie "Asyltourismus", "Anti-Abschiebe-Industrie" 

und "Asylgehalt" vergiften Sie Umgang, Menschlichkeit und Sprache. Sie wollen diese 

verrohte Sprache salonfähig machen.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Tatsächlich aber geht es nur um Ihre durchsichtige Strategie. Sie bespielen das 

Thema Asyl weiter, um denen, die zur AfD gehen könnten oder dank Ihnen vermutlich 

schon dort sind, vorzugaukeln, die CSU mache die bessere und die rechtere Rechts-

außenpolitik. Das von Ihnen geforderte Landesamt hat nichts mit Asyl zu tun. Es ist 

ausschließlich für die Abschiebung geplant. Das haben Sie uns ja bereits in der Ersten 

Lesung erklärt. Herr Kollege Straub, Sie haben das hier und erst kürzlich im Verfas-

sungsausschuss bestätigt: Vor allem die Passbeschaffung und die Flugkoordinierung 

seien wichtige Zuständigkeiten des Amtes. Es ist ein Hohn, das Wort Asyl hierfür zu 

verwenden. Es mag sein, dass die schwarze Seite des Asyls die Abschiebung ist. 

Aber dies als Begründung dafür zu nehmen, das Abschiebeamt mit dem Titel Asyl zu 

überschreiben, ist wirklich die Krönung.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)
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Der Präsident der Diakonie Bayern hat diese Bezeichnung für das Amt zu Recht als 

völkerrechtlich missbräuchlich kritisiert. Aber Sie scheuen beim Beugen von Sprache 

vor nichts zurück.

Weil Ihr neues Landesamt noch viel sinnloser wäre, wenn Sie nicht behaupten könn-

ten, dass es unter anderem für die Passbeschaffung zuständig sei, haben Sie eine 

Ausnahmeregelung im Ergebnis des Koalitionsausschusses durchgesetzt. Dort wurde 

nämlich vereinbart, dass bei Rückführungen künftig nur der Bund zur Vermeidung von 

Verzögerungen tätig werden soll. Dies geschieht aber eben nur, sofern die Länder dies 

wünschen. In Bayern sieht es folgendermaßen aus: Bayerischer Landeswunsch statt 

Vermeidung von Verzögerung. Bayerische Landtagswahlen statt halbwegs vernünfti-

ger Lösungen.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN – Zuruf von der SPD: Bravo!)

Sie machen das nur, weil Sie wichtig sein wollen, aus keinem anderen Grund. Kolle-

ginnen und Kollegen der CSU-Fraktion, ich bedaure sagen zu müssen, dass soge-

nannte Vereinbarungen mit Ihnen nichts wert sind. Das zeigen die Posse der letzten 

Woche und der gestrige Tag. Mit diesem Amt streben Sie erneut einen bayerischen Al-

leingang an, der weder der Sache noch der sinnvollen Verfahrensbeschleunigung 

dient. Sie wollen eine Show auf bayerisch. Seit gestern müssen Sie sich bei all dem 

an den zynischen und menschenverachtenden Äußerungen des Herrn Seehofer mes-

sen lassen.

Die Damen und Herren von der CSU-Fraktion legen nun noch einen auf das Landes-

amt drauf und stellen einen Änderungsantrag. Das fällt Ihnen mitten im Gesetzge-

bungsverfahren ein. Jetzt wollen Sie ein Landesamt, das sogar selber Abschiebehaft-

plätze errichten kann. Bisher wird die Abschiebehaft durch die Justizverwaltung in 

Amtshilfe für die Innenbehörden vollzogen, in Gebäuden des Justizvollzugs und mit 

dessen Beamtenschaft. Sie erweitern plötzlich das System, obwohl Bayern bundes-

weit bereits 30 % der Haftplätze zur Verfügung stellt, wie Minister Bausback stolz be-
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richtet hat, und obwohl die Flüchtlingszahlen zurückgegangen sind. Damit schaffen 

Sie verschiedene Formen der Abschiebehaft. Die eine Form bleibt weiterhin unter dem 

Dach des Justizvollzugs und in dessen Anstalten. Daneben wird es die neue Form der 

Abschiebehaft unter dem Dach des Innenministeriums mittels eines Landesamtes 

geben. Sie machen eine Tür auf, mit der Sie jederzeit ein Gebäude entweder direkt in 

Flüchtlingseinrichtungen oder daneben zur Abschiebehaftanstalt erklären können. Das 

können die JVAs nämlich nicht. Diese müssen nämlich erst bauen. Das dauert der 

CSU-Fraktion aber zu lange. Kollege Straub hat das gerade bestätigt. Die neuen Ein-

richtungen werden nach Ihren Worten "spezielle Hafteinrichtungen". Sie sollen nach 

Ihren Worten "vorrangig für den kurzfristigen Ausreisegewahrsam", also für 48 Stun-

den und ohne richterlichen Beschluss genutzt werden. Dabei sollen die Polizei und die 

Justizvollzugsbeamten in Amtshilfe tätig werden. Aber dafür gibt es ja überhaupt keine 

Beamten. Da Sie von dieser Tatsache wissen, sieht der Antrag vor, dass auch soge-

nannte Beauftragte in den speziellen Hafteinrichtungen tätig werden können. Das sind 

nicht die Spezialbeauftragten, die die Staatsregierung erst vor Kurzem gekürt hat, son-

dern sogenannte private Security-Dienste. Es wird also Schwarze Sheriffs in speziel-

len Hafteinrichtungen geben. Hier möchte man wirklich nicht weiter denken, aber lei-

der muss man das tun.

Ihnen reichen also 30 % der bundesweiten Abschiebehaftplätze trotz abnehmender 

Flüchtlingszahlen immer noch nicht. Sie rüsten weiter auf. Diese Plätze wollen Sie na-

türlich auch füllen, koste es, was es wolle.

Interessant ist auch der Zeitpunkt Ihres Änderungsantrags. Erst tyrannisiert Ihr Partei-

vorsitzender und Bundesinnenminister die gesamte Republik und die Bundesregie-

rung mit einem sogenannten Masterplan, den bisher vor Kurzem niemand kannte. 

Außerdem war der gestrige Masterplan nach einer gestrigen Aussage von Herrn See-

hofer nicht mit dem Koalitionspartner abgesprochen. Dann verspricht er seinen Rück-

tritt und nimmt das einen Tag später wieder zurück. Gleichzeitig schafft die CSU im 

Landtag am selben Tag, nämlich am 2. Juli, durch die Hintertür Teile der Grundlagen, 
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die unsere Republik immer weiter spalten. Die CSU-Fraktion sekundiert einem Bun-

desinnenminister, der heute nicht weiß, was er morgen will.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Während sich also in Berlin die vernünftigen Mitglieder der Koalition darum bemühen, 

das Chaos zu lichten, das Ihre Leute in Berlin und hier angerichtet haben, machen Sie 

unbeirrt von angeblichen Kompromissen weiter. Sie suggerieren den Menschen, es 

brauche noch mehr Abschiebungen und natürlich auch mehr Haftplätze, in denen 

dann Schwarze Sheriffs faktisch das Sagen haben. All das passiert natürlich unter 

dem Kreuz, das Sie zuvor noch aufhängen lassen. Wir wissen alle, dass Sie nicht auf-

hören werden. Sie werden nicht aufhören, diese Koalition zu spalten, Angst zu schü-

ren und damit den Bestand der Bundesregierung und diese Republik zu gefährden. 

Vielleicht können Sie so mit Ihrer Schwesterpartei umgehen. Geschwisterliches Ver-

halten ist ja nicht immer so zart besaitet. Kolleginnen und Kollegen der CSU-Fraktion, 

vergessen Sie bei all dem aber nicht, dass auch meine Partei in Berlin hierzu mitredet. 

Unsere Geduld und unsere Bereitschaft, die Vorgehensweise der CSU und das unan-

ständige Verhalten weiter hinzunehmen, sind zu Ende.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Am 4. Juli wurden zum 69. Geburtstag des Bundesinnenministers 69 Afghanen aus 

der Abschiebehaft abgeschoben. Er rühmt sich dessen vor laufender Kamera. Das ist 

wirklich widerlich und erinnert an die dunkelsten Zeiten deutscher Geschichte.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Einer dieser Abgeschobenen war ein junger Flüchtling, der acht Jahre in Bayern ge-

lebt hat. Er ließ sich hier nach gründlicher Unterweisung taufen und war bestens inte-

griert, als er vor Kurzem in bayerische Abschiebehaft kam. Aus Verzweiflung versuch-

te er dort, sich selbst zu verletzen und wurde zum Geburtstag von Herrn Seehofer 

nach Afghanistan abgeschoben. Dort hat er kein einziges Familienmitglied oder ir-
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gendeine Unterstützung. Besonders nachdem er Christ geworden ist, hat er dort Aller-

schrecklichstes zu befürchten. Die Bibel, die er von seinem Pfarrer geschenkt bekom-

men hat, hat man ihm in der Abschiebehaft weggenommen. Man hat sie verplombt 

und nach Afghanistan geschickt. Ein weiterer 23-jähriger Mann wurde nach Afghanis-

tan abgeschoben. Sie haben diesen mit über 50 Menschen allein aus Bayern in einen 

Abschiebeflieger gesteckt.Auch dieser hat acht Jahre in Deutschland gelebt, war inte-

griert und hat sich, wie wir heute alle gelesen haben, nach seiner Rückkehr in Kabul 

erhängt. Sie, sehr geehrte Damen und Herren von der CSU und von der Staatsregie-

rung, Sie schaffen Unrecht.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Herr Kollege Freller, Sie schaffen Unrecht, wenn Sie jemals wieder von Bayern als 

Ihrem christlichen Abendland reden und sich nicht gleichzeitig dabei schämen. Hören 

Sie endlich auf damit. Wir lehnen den Antrag der CSU wie auch den Gesetzentwurf 

der Staatsregierung ab.

(Anhaltender Beifall bei der SPD und den GRÜNEN – Zurufe von der CSU)

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Danke schön. – Ohne Ansehen der Person darf 

ich nochmals darauf hinweisen, dass wir uns im Ältestenrat darauf geeinigt haben, uns 

sachlich zu unterhalten.

(Beifall bei der CSU)

Nächste Wortmeldung: Herr Kollege Streibl für die Fraktion der FREIEN WÄHLER.

Florian Streibl (FREIE WÄHLER): Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen 

und Kollegen! Ganz sachlich könnte ich mich jetzt einfach nur den Ausführungen von 

Frau Hiersemann anschließen, was ich auch tue.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN, der SPD und den GRÜNEN)

Protokollauszug
137. Plenum, 11.07.2018 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 12

http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000354.html
http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000339.html


Ich möchte aber auch noch ein paar eigene Gedanken ausführen. Herr Straub, Sie 

haben gesagt, das Landesamt für Asyl und Rückführungen sei dringend notwendig. 

Diesen Eindruck kann man vor allem dann bekommen, wenn man die Situation dahin-

gehend betrachtet, was verlautbart und politisch aufgebaut wird. Darüber hinaus gibt 

es aber auch insofern Gründe, als das BAMF als solches in der Vergangenheit nicht 

immer optimal gearbeitet und funktioniert hat. Es gibt Berichte, wonach im BAMF Aus-

weispapiere von rückreisewilligen Syrern und anderen Flüchtlingen verloren gegangen 

sind, sodass diese Papiere erst wieder umständlich beschafft werden mussten, die 

Verfahren zu lange dauerten und eine gewisse Konfusion herrschte. Das mag alles 

richtig sein.

Aber heute muss man auch fragen: Wer ist der oberste Chef des BAMF? Das ist letzt-

lich der Bundesinnenminister. Das BAMF wird nun von einem bayerischen Staatsbe-

amten geleitet. Das BAMF ist also in besten Händen, das heißt, entsprechend dem 

Slogan der CSU aufgebaut. Das BAMF könnte also jetzt die Arbeit so, wie es die CSU 

will, erledigen.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Deswegen erschließt es sich nicht, wofür wir dann noch den kleinen Bruder, das Bay-

ern-BAMF, brauchen, wenn doch das BAMF so gut aufgestellt ist. Für was soll dann 

der kleine Bruder gut sein?

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Das erschließt sich mir vor allem mit Blick auf Folgendes nicht: Man spricht vom Lan-

desamt für Asyl mit dem Zusatz "Rückführungen". Eigentlich müsste man sagen "Lan-

desamt für Rückführungen"; denn dieser Begriff wäre korrekter und ehrlicher, da der 

Begriff "Asyl" etwas verschleiert. Einer unserer Grundsätze lautet: Asyl genießt, wer 

politisch verfolgt ist. Dieser Grundsatz ist einzuhalten.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)
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Dann müsste man natürlich auch fragen, was dieses Landesamt für Asyl für tatsäch-

lich Asylberechtigte tut, also für diejenigen, die wirklich politisch verfolgt sind und eine 

Bleibeperspektive haben. Was tut dieses Landesamt in den Herkunftsländern, damit 

dort die Personen nicht politisch verfolgt werden? Auch solche Aufgaben könnte die-

ses Landesamt lösen, wenn es dazu eine bundeseinheitliche Legitimation hätte. Es 

gibt hierzu also einige Fragen.

Sie wollen dieses Landesamt für Asyl und Rückführungen mit 1.000 Stellen ausstat-

ten. Hierbei stellt sich die Frage, woher Sie diese 1.000 Stellen bzw. Personen neh-

men, die dort arbeiten sollen. Das ist wieder nur eine Scheinpolitik, die darauf aufbaut, 

die Menschen, deren Ängste Sie geschürt haben, wieder zu beruhigen. Wenn Sie aber 

wirklich etwas Sinnvolles tun wollen, sollten Sie das Geld, das hier für einen bürokrati-

schen Aufbau verwendet wird, unseren Landratsämtern zur Verfügung stellen, um 

1.000 Stellen zu schaffen.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Wir sollten dieses Geld unseren kommunalen Behörden geben; denn es gibt in Bayern 

wohl kein Landratsamt, das wegen der Zuwanderung, der Asylproblematik bzw. der 

Flüchtlinge nicht zusätzliche Stellen schaffen musste. Auf diesen Kosten bleiben die 

Landratsämter sitzen. Doch jetzt bildet man ein Landes-BAMF, wobei der Staat selbst 

einen Staatsapparat aufbaut, aber die Kommunen hängen lässt. Das halte ich für äu-

ßerst unehrlich; denn man könnte die für diese Aufgaben zuständigen Kommunen und 

Landratsämter, die eine gute Arbeit leisten, mit diesen Mitteln unterstützen. Das ist le-

gitime Aufgabe. Dazu braucht man kein neues BAMF und kein neues Gesetz. Man 

kann Gutes und Sinnvolles tun, indem man das Geld denjenigen zur Verfügung stellt, 

die draußen an der Front die Arbeit machen. Dafür sollte man sich einsetzen und die 

Kommunen nicht im Stich zu lassen.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und Abgeordneten der SPD)
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Das wäre wesentlich sinnvoller. Dadurch käme man schneller zu Ergebnissen. Es 

würde auch dann etwas erreicht, wenn Bayern in seiner Güte und Gnade das Bundes-

amt für Migration und Flüchtlinge bei seinen Aufgaben unterstützen würde, sodass 

man die Anträge schneller bearbeiten und rascher Klarheit schaffen kann.

Wir halten diesen Gesetzentwurf für verfehlt, weil er an der Realität in Bayern, aber 

auch in der Bundesrepublik Deutschland pfeilgerade vorbeigeht. Er ist im Grunde nur 

eine Beruhigungspille für die nächste Wahl, ändert aber nichts an der Situation in un-

serem Land. Stattdessen wird durch die Schaffung eines weiteren Amtes, das auch 

noch mitredet, möglicherweise etwas verkompliziert. Man sollte die vorhandenen 

staatlichen Strukturen fördern, unterstützen und nützen. Man sollte darauf achten, 

dass auf diesem Gebiet die Arbeit richtig funktioniert. Wenn jetzt noch ein Bayern-

BAMF dazwischenfunkt, weiß am Schluss keiner mehr, wer letztendlich wofür zustän-

dig ist.

Wenn ein Bayerisches Landesamt ermächtigt ist, Haftplätze einzurichten, habe ich 

verfassungsrechtlich höchste Bedenken. Das muss man sich auf der Zunge zergehen 

lassen. Solch ein Landesamt kann eine Unterkunft für Flüchtlinge mir nichts, dir nichts 

als "Haftplatz" titulieren und entsprechend vorgehen. Ein anderes Problem ist die be-

absichtigte Schaffung von Haftplätzen in Flughafennähe. Das ist schön und gut. Aber 

das heißt auch, dass solche Haftplätze möglicherweise in einem Hangar eines Flugha-

fens installiert werden sollen. Dann wird das Ganze letztlich zu einer sehr abstrusen 

Sache; denn das heißt, in einem Flughafen, der einen Hochsicherheitsbereich dar-

stellt, sollen verzweifelte Personen, die abzuschieben sind – unter anderem mögli-

cherweise Straftäter –, untergebracht werden. Damit wird der Betrieb eines Flughafens 

bewusst einem Sicherheitsrisiko ausgesetzt.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)
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Die CSU sagt, sie sei die Partei für Recht, Ordnung und Sicherheit. Daher muss man 

hinter die geplante Unterbringung von Flüchtlingen in Flughafenbereichen ein großes 

Fragezeichen setzen.

Insofern sehen wir zwar Ihr Anliegen, aber dieses Anliegen ist falsch. Wir können 

daher diesen Gesetzentwurf nicht unterstützen.

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Danke schön, Herr Kollege Streibl. – Nächste 

Wortmeldung: Frau Kollegin Kamm. Bitte schön.

Christine Kamm (GRÜNE): Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter 

Herr Präsident! Ursprünglich hieß es in der Regierungserklärung des Ministerpräsiden-

ten noch, er wolle ein Bayern-BAMF schaffen. Mittlerweile heißt es: Sie wollen einen 

Gesetzentwurf zur Errichtung des Bayerischen Landesamts für Asyl und Rückführun-

gen einbringen. Beides ist natürlich Unsinn. Beides ist falsch, ein Etikettenschwindel 

und Versuch, Strukturen ohne Sinn und Zweck aufzublähen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Ich möchte mich den Ausführungen meiner Vorrednerinnen und Vorredner anschlie-

ßen. Ich sehe auch, dass schon allein die Einführung der Zentralen Ausländerbehör-

den ihr Ziel verfehlt hat. Es wäre gescheiter gewesen, Personal und Stellen in den lo-

kalen Ausländerbehörden anzusiedeln, statt immer neue Verwaltungsebenen 

einzuziehen. Dabei hat man eine gewisse Zeit lang stets Verwaltungsreformen durch-

geführt, indem man Zwischenebenen abgebaut hat, um die Aufgaben vernünftiger zu 

organisieren.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Mit Asyl hat Ihr Landesamt ohnehin nichts zu tun. Dort geht es nicht um Asylantrag-

stellung; dort geht es nicht um die Sicherstellung rechtsstaatlicher Asylverfahren. Die 

konkrete Aufgabenstellung dieses Amtes und deren Abgrenzung gegenüber den Auf-

gaben anderer Ämter ist unklar.
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Unklar sind Ihnen auch die Kosten. Sie schreiben:

Die Errichtung des Bayerischen Landesamts für Asyl und Rückführungen verur-

sacht noch nicht genau bezifferbare Kosten. … Nach den derzeitigen Planungen 

sind insgesamt 120 zusätzliche Stellen … vorgesehen.

Nachdem man mit den zentralen Ausländerbehörden praktisch schon einmal einen er-

heblichen Stellenzuwachs beschlossen hat, kommen noch einmal 120 Stellen dazu. 

Das sind für den Neuaufbau eines Landesamts noch einmal mindestens zehn Millio-

nen. Meine Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie etwas Sinnvolles tun wollen, dann 

geben Sie dieses Geld für die Bekämpfung von Fluchtursachen aus! Das wäre ge-

scheiter.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Doch damit nicht genug. Dieses Landesamt soll, so ein schnell kurzfristig nachgereich-

ter Ergänzungsantrag Ihrer Fraktion, weitere spezielle Hafteinrichtungen errichten. Es 

handelt sich dann also um ein Landesamt, das weitere Hafteinrichtungen schaffen soll, 

um Zurückweisungshaft, Abschiebehaft und Ausreisegewahrsam auch außerhalb der 

hierfür bestimmten Justizvollzugsanstalten vollziehen zu können. Ein Landesamt soll 

einfach weitere Hafteinrichtungen mit unterschiedlichen Zwecken und unterschiedli-

cher Art errichten können. Das halten wir für unzulässig.

Wir haben in Bayern ohnehin erhebliche Abschiebehaftkapazitäten: Eichstätt 110, 

120 Plätze; in Erding ist es dasselbe; dann gibt es in Hof über 130 Plätze; in Passau 

und am Münchner Flughafen wollen Sie noch bauen; und auch an den Grenzen sollen 

welche kommen. Sie können gar nicht genug von immer neuen Ankündigungen von 

Abschiebehafteinrichtungen bekommen. Hier gehen Sie auch noch völlig ohne Ab-

stimmung mit Ihrem Bundesinnenminister vor, der seinerseits neue und andere Ab-

schiebehafteinrichtungen fordert und ankündigt.
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In Bayern wird das Rechtsmittel der Abschiebehaft im Übermaß und in zahlreichen 

Fällen unnötig oder gar rechtswidrig eingesetzt. Im vergangenen Jahr sind im Freistaat 

925 Personen in Abschiebehaft genommen worden, einige davon bis zu 213 Tage 

lang. Insgesamt kamen in Bayern 27.386 Hafttage zusammen. Dabei hatten wir in die-

sem Jahr nur eine einzige Abschiebehafteinrichtung, nämlich die in Eichstätt. Also 

frage ich: Wie viel Abschiebehaft und wie viele Abschiebehafttage planen Sie denn ei-

gentlich? Haben Sie irgendein Konzept, irgendeine Idee? Wer soll dort alles hinein-

kommen?

Allein im Vorjahr sind dem Staatshaushalt durch den Vollzug der Abschiebehaft Aus-

gaben in Höhe von 5,6 Millionen Euro entstanden, und darin sind nicht einmal die Per-

sonalkosten für die Justizvollzugsbeamten eingerechnet. Sie haben auch herausge-

funden, dass Sie so viele Justizvollzugsbeamte gar nicht haben, wie Sie 

Abschiebehafteinrichtungen planen. Deswegen haben Sie noch schnell beschlossen, 

dass man auch Polizeibeamte einsetzen kann, die in diesen Abschiebehaftanstalten 

tätig werden sollen.

Dazu kommt: Der Bundesinnenminister spricht von Transitzentren, von sieben Anker-

Zentren, in jedem Regierungsbezirk eines, nur in Kempten keines. Dazu sollen eigene 

Abschiebehaftanstalten für Bootsflüchtlinge kommen. Wie gesagt, wir wissen nicht, 

welche Vorschläge von Ihnen morgen kommen.

Diese ganze Politik ist definitiv nicht stimmig oder durchdacht, und es ist ein Wirrwarr 

sondergleichen, der rechtsstaatlich außerordentlich fragwürdig ist.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Entgegen den Aussagen der CSU, die Flüchtlingszahlen seien gestiegen, ist festzu-

stellen, dass die Asylerstanträge in Deutschland, auch in Bayern, im ersten Halb-

jahr 2018 nach einem deutlichen Rückgang im Vorjahr weiter zurückgegangen sind. 

Außer dem Interesse Ihrer Fraktion, von anderen Themenfeldern abzulenken, ist an 

diesen Forderungen nach weiteren Haftanstalten überhaupt kein Sinn erkennbar.
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(Beifall bei den GRÜNEN)

Wir sagen: Lösen Sie die Probleme in Ihrer Partei! Lösen Sie die Aufgaben in anderen 

Themenfeldern! Machen Sie endlich vernünftige Politik, und lassen Sie Bayern mit 

immer weiteren Eskalationen in Ruhe! Das ist unbayerisch und widerspricht unserem 

Lebensgefühl in Bayern.

(Beifall bei den GRÜNEN und Abgeordneten der SPD)

Was brauchen wir in unserer Asylpolitik? – Als Erstes brauchen wir Rechtsstaatlich-

keit. Hier wäre viel zu tun, Herr Staatssekretär. Insbesondere brauchen Asylsuchende 

Zugang zu einer unabhängigen Rechtsberatung vor ihrem Verfahren und währenddes-

sen sowie einen Zugang zur Asylsozialberatung. Hier wäre Handlungsbedarf gege-

ben. Hier handeln Sie nicht. Das wäre aber wichtig und sinnvoll.

Wir brauchen das Landesamt auch nicht für eine Koordinierung und Verstärkung der 

Rückkehrprogramme. Rückkehrberatung muss in der Fläche angeboten werden. Die 

Rückkehrprogramme sind vorhanden. Nur werden Sie bestimmten Flüchtlingen in be-

stimmten Einrichtungen überhaupt nicht angeboten, und diese Flüchtlinge werden dar-

über nicht informiert. In einer Anfrage habe ich mich danach erkundigt, wie viele Rück-

kehrmittel in welchen Regierungsbezirken für welche Einrichtungen ausgereicht 

wurden. Man stellt fest, dass sich die Angaben von Regierungsbezirk zu Regierungs-

bezirk sehr unterscheiden.

Gerade in Manching, wo Sie ein neues Amt etablieren wollen, findet kaum Rückkehr-

beratung statt, und dort gibt es kaum Rückkehrhilfen. Hier besteht Handlungsbedarf. 

Er soll aber nicht durch ein neues Amt gedeckt werden, sondern dadurch, dass man 

Personen ermöglicht, dort tätig zu werden. Dabei handelt es sich am besten um Per-

sonen, die bei Geflüchteten Vertrauen haben. Auch die Wohlfahrtsverbände sollten 

eingebunden werden, damit sie Rückkehrberatung anbieten können, weil die Auslän-

derbehörden in diesen Einrichtungen das offensichtlich nicht können. Die Zahlen be-

weisen es!
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(Beifall bei den GRÜNEN)

Ich fasse zusammen: Ihr Gesetzentwurf und Ihr Änderungsantrag stehen für ein plan-

loses, verantwortungsloses Handeln und eine sinnlose Geldverschwendung. Wir for-

dern Sie auf, endlich zu sachgerechter Politik zurückzukehren.

(Beifall bei den GRÜNEN und Abgeordneten der SPD)

Präsidentin Barbara Stamm: Danke schön. – Ich erteile jetzt der Abgeordneten Clau-

dia Stamm das Wort. Ihre Redezeit beträgt drei Minuten, nachdem wir für diesen Ta-

gesordnungspunkt eine Redezeit von 48 Minuten vereinbart haben. Bitte schön.

Claudia Stamm (fraktionslos): (Von der Rednerin nicht autorisiert) Sehr geehrte Frau 

Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir haben es gerade von der Kol-

legin Kamm gehört: Es ist nichts anderes als ein Etikettenschwindel. Tatsächlich 

müsste es richtig "Landesamt für Abschiebungen" heißen. Asylfragen regeln übrigens 

allein das Bundesrecht und das dafür zuständige Bundesamt. Die Länder sind dage-

gen für Aufenthaltsfragen, Duldungen und natürlich auch für Abschiebungen zustän-

dig. Aber auch das Aufenthaltsgesetz ist eben ein Bundesgesetz.

Ehrlich gesagt: Dass mit so einer Behörde irgendetwas besser werden sollte, wie Sie 

suggerieren, ist sicherlich nicht zu erwarten. Schon mit der Verlagerung der Aufgaben 

von den Ausländerbehörden auf die Zentralen Ausländerbehörden wurde das Leben 

für die Betroffenen einfach nur schwerer gemacht, nichts anderes. Sie haben nur ge-

zeigt, dass Sie Ihre restriktive Hardliner-Haltung durchsetzen wollen. Es ist ganz klar 

gewesen, dass es damit noch schwieriger wird, Genehmigungen gemäß der 3+2-Re-

gelung, die Regelungen zur Ausbildung enthält, zu erteilen.

Ihre Ausländerbehörden sind im Kern nichts anderes als integrationsfeindlich. Das, 

was jetzt bei den zentralen Ausländerbehörden schon schiefläuft, wird sich noch ver-

stärken. Die völlig unzureichende Handhabung des Integrationsgesetzes wird sich ver-

stärken, und die Zahl der Fälle, in denen ein Asylbewerber nachweisen kann, dass er 
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in seinem Heimatland, in seinem Herkunftsland keine Dokumente erhalten kann, und 

die Ausländerbehörde das einfach nicht zur Kenntnis nimmt, wird sich erhöhen. Aber 

das ist genau das, was Sie wollen, es ist nichts anderes. Sie wollen mit dem Landes-

amt genauso wie mit seinen zentralen Ausländerbehörden einfach nur ihre politische 

Doktrin durchsetzen. Mit Asyl und Flucht hat das null Komma null zu tun.

Ich finde in dem Gesetzentwurf nicht eine einzige Idee – nicht eine –, warum man die-

ses Landesamt brauchen könnte. Aber man möchte den Eindruck erwecken, als 

würde Bayern beim Thema Asyl nun aufräumen. Das heißt nichts anderes, als dass 

Sie, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, wieder einmal rechtsaußen Stimmen fischen 

wollen, nichts anderes. Ich sage Ihnen aber: Der AfD wird das nicht reichen. Wie die 

Umfragen zeigen, wenn Sie schon nicht auf mich und den Rest der Opposition hören, 

wird Sie das Stimmen im bürgerlichen Lager kosten, und zwar ohne Ende. Es ist ganz 

klar, dass diese Stimmeneinbuße im bürgerlichen Lager zu Recht passiert. So macht 

man keine Politik auf Kosten der Ärmsten.

(Beifall bei Abgeordneten der GRÜNEN)

Präsidentin Barbara Stamm: Danke schön. – Für die Staatsregierung hat Herr 

Staatssekretär Eck ums Wort gebeten. Bitte schön, Herr Staatssekretär.

Staatssekretär Gerhard Eck (Inneres und Integration): Frau Präsidentin, verehrte 

Kolleginnen und Kollegen! Ich will das Thema an dieser Stelle vollkommen neutral an-

sprechen. Es gäbe Dinge, wo man einhaken müsste. Ich lasse das alles weg. Ich will 

deutlich zum Ausdruck bringen: Bayern vollzieht geltendes Ausländerrecht und schiebt 

Ausländer ohne Bleiberecht, die eine freiwillige Ausreise ablehnen, konsequent ab. 

Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist – das ist oftmals, auch hier, kritisiert 

worden – im Koalitionsvertrag verankert und geltendes Recht.

Damit Sie sich ein Bild machen können, will ich noch einmal die Zahlen für 2017 nen-

nen: Wir hatten 3.282 Abschiebungen und 13.101 freiwillige Ausreisen. Die 
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Zahl 13.000 macht, denke ich, schon deutlich, wie mit den Bürgerinnen und Bürgern 

umgegangen wird.

Westbalkan – das kann ich mitteilen – ist nicht mehr das größte Problem; aber sicher 

sind auch die Zahlen hierfür interessant. In den Jahren 2015 und 2016 wurde hier die 

größte Herausforderung bewältigt. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Heraus-

forderungen sind sicher nicht kleiner geworden; das wissen Sie so gut wie ich. Denn 

Abschiebungen erfolgen zunehmend in Staaten, mit denen die Zusammenarbeit, zum 

Beispiel bei der Passbeschaffung, sehr, sehr schwierig geworden ist, um es ganz höf-

lich auszudrücken. Die weit überwiegende Mehrheit aller Asylbewerber gibt vor – auch 

das wissen Sie, und wenn Sie es nicht wissen, sage ich es noch einmal –, über keine 

Identitätsnachweise zu verfügen. Rückführungen scheitern daran, dass die abzuschie-

bende Person aktiven oder passiven Widerstand leistet. Ich könnte hier ein ganzes 

Fass öffnen und könnte einige Themen ansprechen. Ich lasse auch das weg, weil Sie 

es wissen. Wir könnten – auch das will ich weglassen, um wirklich keine Emotionen 

hervorzurufen – über die Arbeit des BAMF reden. Das will ich auch nicht tun, liebe 

Damen und Herren.

Es ist von Rückkehrberatung gesprochen worden. Darauf will ich explizit eingehen. 

Die Rückkehrberatung wird durch die neu zu gründende Einrichtung wesentlich ver-

bessert. Genau aus den genannten Gründen brauchen wir eine stärkere Bündelung 

von Kompetenzen und eine weitere Optimierung der behördlichen Zusammenarbeit 

durch das Bayerische Landesamt für Asyl und Rückführungen. Sie wissen doch 

selbst, wie es ist, wenn man von Pontius zu Pilatus läuft, bis letztendlich der endgülti-

ge Bescheid vorliegt. Wir wollen das – auch zum Wohle der Asylsuchenden – schnell 

regeln. Im Landesamt werden die zentrale Passbeschaffung, die Koordinierung von 

Sammelabschiebungen, die Bearbeitung von Schubaufträgen der Ausländerbehörden 

und die operative Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

landesweit gebündelt und die Rückkehrprogramme koordiniert und verstärkt.
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Liebe Damen und Herren, ein letztes Wort zu Ausreisegewahrsam, Haftplätzen und 

Ähnlichem. Hier wurde – verzeihen Sie, wenn ich es so deutlich anspreche – fälschli-

cherweise behauptet, dass das die Einrichtung vollkommen selbstständig regeln könn-

te. Kein Ausreisegewahrsam ohne richterliche Anordnung und kein Haftplatz ohne 

richterliche Anordnung. Ich denke, das sind Grundvoraussetzungen, die einfach be-

kannt sein müssen. Das ist ein rechtlich einwandfreier Weg, der auch vom Koalitions-

vertrag abgedeckt ist. Abschiebungen sind Ländersache. Da sind wir gefordert, die Or-

ganisation so aufzubauen, dass das rund, einwandfrei, würdig und mit Niveau abläuft. 

Deshalb bitte ich um Zustimmung.

(Beifall bei der CSU)

Präsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank, Herr Staatssekretär. – Eine Zwischenbe-

merkung vom Kollegen Arnold. Bitte.

Horst Arnold (SPD): Herr Staatssekretär, ich bin Ihnen dankbar für die letzte Bemer-

kung, dass Sie keine Abschiebung und keinen Gewahrsam ohne richterliche Anord-

nung vornehmen. Da haben Sie offensichtlich etwas dazugelernt. Am 31. Mai 2017 

haben Sie in Nürnberg den Schüler einer Berufsschule ohne richterliche Anordnung 

abschieben wollen. Ich habe das bemängelt, und der jetzige Leiter des BAMF, Herr 

Dr. Sommer, hat es als rechtsirrige Ansicht bezeichnet, dass man da eine richterliche 

Anordnung braucht. Geben Sie es ihm weiter! Er ist jetzt woanders in Amt und Wür-

den. Ich hoffe, dass sich diese Erkenntnis durchsetzt.

Ein Nächstes. Wenn Sie sagen "keine richterliche Anordnung", dann ist doch die 

Frage, wie sich eigentlich die Antragsbefugnis bei Abschiebeanträgen bei Gericht kon-

zentriert. Ist das jetzt zentral in Ingolstadt? Ist Ingolstadt zuständig für das Amtsgericht 

Fürth? Ist Ingolstadt je nachdem, wo der Fall aufkommt, zuständig für das Amtsgericht 

Miesbach? Wie wollen Sie das regeln? Oder sagen Sie – das ist die nächste Erklä-

rung –, es ändert sich nichts an den Zuständigkeiten der Zentralen Ausländerbehör-

den, weil die ja bisher die Anträge gestellt haben? Dann ist auch dies letztendlich 
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keine zentrale Aufgabe dieses neuen Bayern-BAMF, sondern es ist nur eine Konnota-

tion, eine Erschwerung von Aktenumläufen bzw. eine Erschwerung von insoweit auf-

gebauten Bürokratiehemmnissen. Wenn man alles auf die Zentralen Ausländerbehör-

den, deren Stellen bislang nach ihrer eigenen Auskunft nur zu 70 % besetzt sind – 

30 % fehlen noch –, zurückführen würde, wäre doch die Sache viel besser, effizient, 

effektiv, regional und insoweit auch zentral vor Ort zu lösen, als so einen Humbug zu 

veranstalten, Dinge zu konzentrieren, die nicht zu konzentrieren sind.

Präsidentin Barbara Stamm: Herr Staatssekretär, bitte.

Staatssekretär Gerhard Eck (Inneres und Integration): Lieber Herr Kollege, das war 

jetzt die Sicht durch Ihre Brille. Ich lasse das so stehen. Wir sind der Meinung, dass 

wir mit der Bündelung eine Optimierung erreichen, dass das Ziel schneller und geziel-

ter erreicht wird. In diesem Sinne herzlichen Dank.

(Beifall bei Abgeordneten der CSU)

Präsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen 

mehr vor. Damit kommen wir zur Abstimmung. Ich darf noch einmal darauf hinweisen, 

dass für die Schlussabstimmung namentliche Abstimmung beantragt worden ist. Wir 

können sie gleich durchführen, weil die erforderlichen Zeiten erreicht sind.

Der Abstimmung liegen der Gesetzentwurf der Staatsregierung auf Drucksa-

che 17/21999, der Änderungsantrag von Abgeordneten der CSU-Fraktion auf Druck-

sache 17/23045 und die Beschlussempfehlung des federführenden und endberaten-

den Ausschusses für Verfassung, Recht und Parlamentsfragen auf 

Drucksache 17/23198 zugrunde. Der Ausschuss empfiehlt Zustimmung mit der Maß-

gabe von Änderungen aufgrund des Antrags der CSU-Fraktion. Danach soll durch 

einen neuen Artikel 2a der Vollzug von aufenthaltsrechtlichen Freiheitsentziehungen in 

das Gesetz mit aufgenommen werden.Ergänzend schlägt er vor, in § 2 als Datum des 

Inkrafttretens den "1. August 2018" einzufügen. Im Einzelnen verweise ich hierzu auf 

die Drucksache 17/23198. – Ich bitte die Plätze einzunehmen, weil wir abstimmen.
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Wer dem Gesetzentwurf mit diesen Änderungen zustimmen will, den bitte ich um das 

Handzeichen. – CSU. Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen. –

(Christine Kamm (GRÜNE): Schämt euch!)

– Bitte, das nehmen Sie zurück, Frau Kollegin.

(Unruhe – Zurufe)

Bitte nehmen Sie es zurück. Bitte, Frau Kollegin.

(Alexander König (CSU): Das ist Demokratie!)

Ich bitte um Beruhigung. Die Frau Kollegin Kamm sieht es ein, dass Sie diesen Vor-

wurf bitte zurücknehmen soll. Es sind hier frei gewählte Abgeordnete, und sie stimmen 

so ab, wie sie es letztlich auch für sich verantworten können.

(Unruhe – Lachen bei den GRÜNEN)

Bitte. Frau Kollegin, wir haben uns im Ältestenrat darauf verständigt, dass wir noch ein 

großes Arbeitspensum zu leisten haben.

(Zuruf von den FREIEN WÄHLERN: Wenn dieses Kasperltheater nicht aufhört! 

Herrschaftszeiten! Kasperltheater!)

Das nehmen Sie bitte auch zurück.

(Zuruf: Was soll denn das? – Unruhe)

Herr Kollege Dürr, ich habe darauf gewartet. Danke schön.

Ich fange noch einmal mit der Abstimmung an, weil ich nicht zulasse, wenn Abgeord-

nete hier abstimmen, dass hier solche Bemerkungen fallen.

(Beifall bei der CSU – Zurufe der Abgeordneten Ulrike Gote (GRÜNE) und Jürgen 

Mistol (GRÜNE))
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Wenn Sie sich beruhigen, dann beginne ich noch einmal mit der Abstimmung.

Wer dem Gesetzentwurf mit diesen Änderungen seine Zustimmung geben will, den 

bitte ich um das Handzeichen. – Die CSU.

(Unruhe)

Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen. – SPD, FREIE WÄHLER, BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN; Kollege Muthmann (fraktionslos), Kollege Felbinger (fraktionslos), Kollegin 

Claudia Stamm (fraktionslos) sind auch dagegen. Enthaltungen? – Keine. Damit ist 

das so beschlossen.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, führen wir gemäß § 56 der Ge-

schäftsordnung sofort die Schlussabstimmung durch. Diese soll, wie in § 127 Absatz 2 

Satz 1 der Geschäftsordnung vorgesehen, in namentlicher Form erfolgen. Der Abstim-

mung wird der Gesetzentwurf in der Fassung des endberatenden Ausschusses für 

Verfassung, Recht und Parlamentsfragen auf Drucksache 17/23198 zugrunde gelegt. 

Für die Stimmabgabe sind die Urnen bereit gestellt. Mit der Stimmabgabe kann nun 

begonnen werden. Hierfür stehen fünf Minuten zur Verfügung.

(Namentliche Abstimmung von 19.33 bis 19.38 Uhr)

Kolleginnen und Kollegen, die Zeit ist um. Ich schließe die Abstimmung. Die Stimmkar-

ten werden wie immer draußen ausgezählt und das Ergebnis wird dann bekannt gege-

ben.

Ich bitte darum, für die nächste Abstimmung wieder die Plätze einzunehmen. – Danke 

schön. Ich komme jetzt zu Tagesordnungspunkt 14 zurück. Die namentliche Schluss-

abstimmung steht dazu noch aus, weil das vorhin von der Zeit her nicht geklappt hat.

Der Abstimmung liegen der Gesetzentwurf der Staatsregierung auf Drucksa-

che 17/21859 und die Beschlussempfehlung des endberatenden Ausschusses für Ver-

fassung, Recht und Parlamentsfragen auf Drucksache 17/23151 zugrunde. Der feder-
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führende Ausschuss für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport empfiehlt 

Zustimmung mit der Maßgabe, dass in § 1 das Gesetzeszitat und die Seite des Ge-

setz- und Verordnungsblattes an die letzte Änderung angepasst werden. Der endbera-

tende Ausschuss stimmt dem ebenfalls zu. Ergänzend schlägt er vor, in § 2 als Datum 

des Inkrafttretens den "1. August 2018" einzufügen. Wer dem Gesetzentwurf mit die-

sen Ergänzungen zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. – CSU. Gegen-

stimmen, bitte ich anzuzeigen. – SPD, FREIE WÄHLER, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

Der Kollege Muthmann (fraktionslos), Kollege Felbinger (fraktionslos) und Kollegin 

Claudia Stamm (fraktionslos) sind auch dagegen. Stimmenthaltungen? – Keine. Dann 

ist das so beschlossen.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, führen wir gemäß § 56 der Ge-

schäftsordnung sofort die Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor, sie in einfacher 

Form durchzuführen.

(Zuruf: Namentlich!)

Präsidentin Barbara Stamm: Namentlich. Es wurde auch hier namentliche Abstim-

mung beantragt. Deswegen stehen die Urnen bereit. Ich bitte also, die Stimmkarten 

einzuwerfen. Jetzt gebe ich, nachdem wir noch alle beieinander sind, nur drei Minuten 

für diese Abstimmung.

(Namentliche Abstimmung von 19.41 bis 19.44 Uhr)

Kolleginnen und Kollegen, die Zeit ist um. Ich schließe die Abstimmung und bitte, die 

Stimmkarten außerhalb des Plenarsaals auszuzählen. Wir geben dann das Ergebnis 

später bekannt.

Ich bitte, die Plätze einzunehmen. Ich möchte in der Tagesordnung fortfahren. Wir füh-

ren nun, wie bereits bekannt gegeben, die weiteren Abstimmungen zu den Tagesord-

nungspunkten 24, 25, 26, 27, 32, 34 und 35 durch. Auch zum Tagesordnungspunkt 31 

wurde auf die Aussprache verzichtet, aber namentliche Abstimmung beantragt.
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Wir stimmen über Gesetzentwürfe ab, und ich bitte, die Plätze einzunehmen.

(...)

Präsidentin Barbara Stamm: Kolleginnen und Kollegen, ich darf jetzt das Ergebnis 

der namentlichen Schlussabstimmung zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Er-

richtung des Bayerischen Landesamts für Asyl und Rückführungen auf Drucksa-

che 17/21999 bekannt geben. Mit Ja haben 92, mit Nein 61 Kolleginnen und Kollegen 

gestimmt. Es gab keine Stimmenthaltungen. Das Gesetz ist damit so angenommen. 

Es hat den Titel: "Gesetz zur Errichtung des Bayerischen Landesamts für Asyl und 

Rückführungen".

(Abstimmungsliste siehe Anlage 6)

Mit der Annahme des Gesetzentwurfs in der soeben beschlossenen Fassung hat der 

Änderungsantrag der CSU-Fraktion auf Drucksache 17/23045 seine Erledigung gefun-

den. Das war eine Frage vonseiten der SPD-Fraktion. Das Hohe Haus nimmt davon 

Kenntnis. Der Tagesordnungspunkt 15 ist damit erledigt.
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